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■   K Ü N S T E R      S T A D T P L A N U N G 

Schriftlicher   Teil (Teil   B) Entwurf 
 
1.   Bebauungsplan   „Solarpark Heidäcker“ 
 
Gemeinde Boms,    
 

Landkreis Ravensburg 
 

Der Bebauungsplan besteht aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Schriftlichen Teil (Teil B 1.). 
Der Geltungsbereich wird durch das entsprechende Planzeichen in der Planzeichnung (Teil A) be-
grenzt.  Lageplan M 1:500 
 
Für die Festsetzungen zum Bebauungsplan gelten: 
- Baugesetzbuch (BauGB) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. April 2022 (BGBI. I S. 674). 
 

- Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. I S. 3786), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. I S. 1802). 

  
- Planzeichenverordnung (PlanZV) 
 in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 I S. 58), 

zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. I S. 1802). 
 
In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt: 
 
1. Festsetzungen zum Bebauungsplan (§ 9 BauGB und BauNVO) 
 
1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) BauGB und § 1 (2) BauNVO) 
 
1.1.1 SO Sondergebiet (§ 11 BauNVO) 

Zweckbestimmung „Freiflächenphotovoltaikanlage“  
 

zulässig sind: 
- Photovoltaik-Module und Modultische mit erforderlichen Aufständerungen,  
- Gebäude für die technische Infrastruktur (Mittelspannungsschaltanlage, Trafostatio-

nen, Speicher, Wechselrichterstation mit Traforaum, Schalt-, Mess-, Filter-und Trans-
formatoreinrichtungen, Ladestation), 

 
 
1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) 1 BauGB i. V. m. § 16 - 21 a BauNVO) 

Das Maß der baulichen Nutzung ist durch die Höhe baulicher Anlagen und die maximale 
Grundflächenzahl hinreichend bestimmt. 

 
1.2.1 Höhe baulicher Anlagen (§ 9 (1) 1 BauGB und §§ 16 (2) und 18 BauNVO) 
 Die Höhe der baulichen Anlagen ist beschränkt. 
 
 Bei Gebäuden und baulichen Anlagen wird die Höhe baulicher Anlagen ab Erdgeschoss-

rohfußbodenhöhe bis zur höchsten Stelle des Gebäudes gemessen. 
 
 Photovoltaik Modultische mit erforderlichen Aufständerungen  

Höhe Oberkante maximal 3,50 m 
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Gebäude für die technische Infrastruktur (Mittelspannungsschaltanlage, Trafostationen, 

Speicher, Wechselrichterstation mit Traforaum, Schalt-, Mess-, Filter- und Transformato-
reinrichtungen, Ladestation), 
 
Höhe Oberkante maximal 3,50 m 

 
1.2.2 Grundflächenzahl (§§ 16 (2) und 19 BauNVO) 

Die Berechnung der Grundflächenzahl erfolgt nach § 19 BauNVO, wobei die nicht über-
bauten Grundstücksteile zwischen den Modulreihen auf die Grundflächenzahl nicht ange-
rechnet werden. 

 
Die Grundfläche der baulichen Anlagen ist zusätzlich wie folgt geregelt: 
 
Gebäude für die technische Infrastruktur (Mittelspannungsschaltanlage, Trafostationen, 

Speicher, Wechselrichterstation mit Traforaum, Schalt-, Mess-, Filter- und Transformato-
reinrichtungen), 
 
Maximal 4 Gebäude mit einer Grundfläche je Gebäude von maximal 30,0 m².  
 

 
1.3 Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 (1) 2 BauGB) 
 Die baulichen Anlagen zur Nutzung der Solarenergie und die notwendigen sonstigen 
 Gebäude sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig.  
 
 
1.4 Grünflächen (§ 9 (1) 15 BauGB) 

 
Private Grünflächen 
Zweckbestimmung: Ausgleichsmaßnahmen 
Die gekennzeichneten Flächen sind entsprechend dem Ausgleichsmaßnahmen auszubil-
den und zu erhalten.  
 
 

1.5 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
 (§ 9 (1) 20 BauGB), 
  

Maßnahme 1: Kleintierdurchlässige Gestaltung der Einfriedungen 
Zur Aufrechterhaltung der Verbundfunktion sind die Zaunanlagen kleintierdurchlässig zu 
gestalten. Es dürfen nur Maschendrahtzäune oder Drahtgitterzäune verwendet werden, 
die eine Bodenfreiheit von mindestens 20 cm aufweisen. Die Einzäunung ist ohne Sockel 
auszuführen. 
Die Zaunanlagen ist mit heimischen, rankenden Pflanzen einzugrünen. Es sind heimische 
Arten der Pflanzliste 1 zu verwenden. 
 
Pflanzliste 1 
Wilde Weinrebe Clematis vitalba 
Efeu  Hedera helix 
Hopfen  Humulus lupulus 
Echtes Geißblatt Lonicera caprifolium 
Wald-Geißblatt  Lonicera periclymenum 
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Maßnahme 2: Beschränkung von künstlichen Lichtquellen 
Eine dauerhafte Nachtbeleuchtung der PV-Anlage ist nicht zulässig. Für den Alarmfall sind 
Lampen zulässig. Es sind Full-cut-off-Leuchten mit asymmetrischen Planflächenstrahlern 
zu verwenden. Die Flächen sind grundsätzlich von oben nach unten zu beleuchten, die 
Lichtpunkthöhe darf maximal 4 m betragen. Die Gehäuse sind staubdicht auszuführen. Die 
Oberflächentemperatur des Leuchtengehäuses darf 40 °C nicht übersteigen. Als insekten-
freundliche Leuchtmittel sind warmweiße LED-Leuchten mit max. 3 000 Kelvin und gerin-
gen Blauanteilen zu verwenden. Ultraviolette und infrarote Strahlung sind zu vermeiden. 
 
Maßnahme 3: Versickerung des Niederschlagwassers 
Das auf den Photovoltaik-Modultischen anfallende Niederschlagswasser ist zu Verringe-
rung des Wasserabflusses und zur Anreicherung des Grundwassers auf dem Grundstück 
über die bewachsene Bodenzone zur Versickerung zu bringen.  
 
Maßnahme 4: Entwicklung einer Buntbrache   
Auf den im Bebauungsplan mit M4 gekennzeichneten Flächen sind Blühstreifen zu entwi-
ckeln. Die Blühstreifen sind durch Ansaat mit mehrjährigem, gebietsheimischem Saatgut 
zu entwickeln. Die Flächen müssen abschnittsweise alle 3 bis 5 Jahre gegrubbert werden. 
 
Maßnahme 5: Entwicklung von extensiv genutztem Grünland 
Im Bereich der Solarmodule ist extensives Grünland zu entwickeln. Zur Einsaat ist arten-
reiches, gebietsheimisches Saatgut zu verwenden. Es ist eine zweischürige Mahd mit Ab-
räumen des Mahdgutes durchzuführen. Ein Mulchen der Fläche ist nicht zulässig. Alterna-
tiv ist ein rotierendes Weidesystem z. B. mit Schafen oder Hühnern durchzuführen. Die 
Flächen sind in Koppeln zu unterteilen und jeweils kurz und kräftig zu beweiden. Die 
Fresszeit je Koppel beträgt 4 Wochen, anschließend erfolgt eine Weideruhe von mindes-
tens 8 Wochen. Die Besatzdichte liegt im Durchschnitt bei 0,8 GVE/ha. Der erste 
Schnitt/die erste Beweidung erfolgt frühestens zur Blüte der bestandsbildenden Gräser 
(ca. Mitte Juni). In den ersten Jahren kann zur Aushagerung der Fläche ein weiterer 
Schnitt/eine weitere Beweidung erfolgen. Der Einsatz von Düngemitteln, Herbiziden, Pes-
tiziden sowie von umweltschädlichen Mitteln zur Pflege der Module und Aufständerungen 
ist zu unterlassen. 
 
 

 1.6 Eintritt bestimmter Umstände (§ 9 (2) 2 BauGB) 
 Zulassungsvoraussetzung für den Betrieb der Anlage ist eine Rückbauverpflichtung ein-

schließlich möglicher Sicherungsmittel sowie der Rekultivierung der Flächen für die Wie-
deraufnahme der landwirtschaftlichen Anschlussnutzung. 
 
 

1.7 Höhenlage des Geländes (§ 9 (3) BauGB) 
 Geländeveränderungen gegenüber dem gewachsenen Gelände müssen innerhalb der 

Grundstücksgrenzen abgeböscht werden (Böschungswinkel max. 1:2). 
 
 
1.8 Höhenlage der baulichen Anlagen (§ 9 (3) BauGB) 
 Die Erdgeschossrohfußbodenhöhen der baulichen Anlagen sind so festzulegen, dass sich 

der Einschnitt und die Auffüllung im natürlichen Gelände ausgleichen. Längere bauliche 
Anlagen sind durch versetzte Fußbodenhöhen dem natürlichen Geländeverlauf anzupas-
sen. 

 Bezugspunkt: 
 Die Erdgeschossrohfußbodenhöhe darf bei Gebäuden und baulichen Anlagen im Mittel 

gemessen um maximal 1,50 m vom bestehenden Gelände abweichen. 
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2. Hinweise 
 

2.1 Bodenschutz und Erdaushub 
 Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bodenschutzgesetzes (BBodSchG 

vom 17.03.1998 und LBodSchAG vom 14.12.2004) wird verwiesen. Bodenversiegelungen 
sind auf das notwendige Maß zu begrenzen. Die Grundsätze des sparsamen und scho-
nenden Umgangs mit Boden sind zu beachten. Mutterboden ist in nutzbarem Zustand zu 
erhalten, zu schützen und wieder zu verwenden. 

 Der im Zuge der Baumaßnahmen anfallende Erdaushub ist möglichst im Plangebiet zu 
verwerten. Sowohl die Geländeform als auch der Bodenaufbau sind im natürlichen Zu-
stand zu erhalten.  
Die Bauarbeiten sollen bei trockener Witterung und trockenem, bröseligem Boden ausge-
führt werden. Der günstigste Bodenzustand ist die halbfeste und feste Konsistenz, die 
nach DIN 4022 und DIN 18915, Blatt 1 geschätzt oder nach DIN 18122, Teil 1 (Konsis-
tenzzahl lc ≥ 1), ermittelt werden kann. Der halbfeste Zustand ist gegeben, wenn der Bo-
den bröckelt und nicht klebt oder schmiert. 
Bereiche späterer Grünflächen sind soweit möglich vom Baubetrieb freizuhalten. Böden 
im Bereich der nicht zu bebauenden Flächen, die baubedingt beeinträchtigt werden, sind 
nach Beendigung der Baumaßnahme fachgerecht wiederherzustellen.  

 
 
2.2 Denkmalschutz 
 Sollten archäologische Funde oder Befunde entdeckt werden, ist gemäß § 20 DSchG die 

Denkmalbehörde umgehend zu benachrichtigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, 
Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschich-
ten, bzw. auffällige Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der 
Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde 
oder das Regierungspräsidium Stuttgart (Referat 84.2 – Regionale Archäologie, Schwer-
punkte, Inventarisation) mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Die Möglichkeit zu 
Fundbergung und Dokumentation ist einzuräumen. 

 Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Zur Sicherung 
und Dokumentation archäologischer Zeugnisse ist zumindest mit kurzfristigen Unterbre-
chungen des Bauablaufs zu rechnen. 

 Falls beim Abtrag des Oberbodens archäologische Fundstellen entdeckt werden, ist für eine 
archäologische Rettungsgrabung eine öffentlich-rechtliche Investorenvereinbarung mit 
dem Land Baden-Württemberg, vertreten durch das Landesamt für Denkmalpflege im Re-
gierungspräsidium Stuttgart (Dienstsitz Hemmenhofen, Fischersteig 9, 78343 Gaienhofen, 
Tel. 07735/93777-122) abzuschließen, in welcher die Rahmenbedingungen der Rettungs-
grabung geregelt werden.  

 Vorsorglich machen wir darauf aufmerksam, dass im Falle notwendiger Rettungsgrabungen 
die Bergung und Dokumentation der Kulturdenkmale gegebenenfalls mehrere Wochen in 
Anspruch nehmen kann und ebenso wie die Prospektion durch den Vorhabenträger zu fi-
nanzieren ist. 

 
2.3 Landwirtschaft 

An das Plangebiet grenzen landwirtschaftliche Flächen. Bei deren Bewirtschaftung kön-
nen sporadisch Gerüche, Staub, Lärm und Erschütterungen entstehen. Negative Auswir-
kungen auf die Solarmodule, die durch die landwirtschaftliche Produktion entstehen kön-
nen sind vom Anlagebetreiber bzw. Rechtnachfolgern zu dulden. 
 

2.4 Geotechnik 
 Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im 

Verbreitungsbereich von Sedimenten der Kißlegg-Subformation. 
 Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei 

Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens ist zu rechnen. 
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 Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauar-
beiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfä-
higkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden ob-
jektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein 
privates Ingenieurbüro empfohlen. 

 Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden Geologi-
schen Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der Home-
page des LGRB (http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden. 

 
2.5 Zeitliche Begrenzung von Gehölzfällungen/Baufeldfreimachung 

Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände ist die Baufeldfreimachung 
außerhalb der Vogelbrutzeit vom 1. Oktober bis 28. Februar oder unmittelbar nach der 
Ernte vorzunehmen.  
 

2.6 Bodenschutzkonzept 
1) Das mit der unteren Bodenschutzbehörde abgestimmte Bodenschutz-/Bodenverwer-
tungskonzept ist beim Bau umzusetzen.  
2) Bei der Bauausführung ist auf einen fachgerechten und schonenden Umgang mit dem 
Boden zu achten, entsprechend der Darstellung in der Broschüre „Bodenschutz beim 
Bauen“ (www.landkreis-ravensburg.de >Umwelt >Bodenschutz).  
3) Anfallender Bodenaushub ist entsprechend seiner Eignung im Sinne des Bundes-Bo-
denschutzgesetzes zu verwerten.  
4) Der Boden außerhalb des Baufeldes darf nicht mit Radfahrzeugen befahren werden.  
5) Bei allen Bodenarbeiten mit Oberboden (Humus) und kulturfähigem Unterboden sind 
die Vorgaben - der DIN 19731 „Verwertung von Bodenmaterial“ und der DIN 18915 „Bo-
denarbeiten“, - von Heft 10 vom Mai 1999 'Erhaltung fruchtbaren und kulturfähigen Bo-
dens bei Flächeninanspruchnahme' vom Ministerium für Umwelt Baden-Württemberg ein-
zuhalten.  
6) Vor Beginn der Bodenarbeiten ist der vorhandene Pflanzenbewuchs zu mähen und das 
Schnittgut von den Flächen zu entfernen.  
7) Bei der Bauausführung sind Oberboden, kulturfähiger Unterboden und unverwittertes 
Untergrundmaterial (C-Horizont) jeweils bei Ausbau, Transport und Lagerung und ggf. 
Wiederverwertung zu trennen.  
8) Bodenarbeiten sind nur bei geeigneter Witterung und gut abgetrocknetem, bröseligem 
Boden durchzuführen.  
9) Bei einer Zwischenlagerung von Bodenmaterial sind die Mieten nach DIN 19731 tra-
pezförmig an-zulegen, die Oberfläche der Mieten zu glätten und bei einer voraussichtli-
chen Lagerungsdauer von mehr als 3 Monaten mit stark wasserzehrenden, tiefwurzeln-
den Pflanzen zu begrünen. Die maximale Höhe von Oberbodenmieten darf 2 m, die von 
kulturfähigem Unterboden 4 m nicht über-steigen. Der Boden ist locker zu schütten. Ein 
Befahren der Mieten oder der Missbrauch als Lagerfläche ist nicht zulässig.  
10) Baustelleneinrichtungs- und Lagerflächen sind auszuweisen und abzugrenzen. Der 
Boden ist durch geeignete Maßnahmen vor Verdichtung zu schützen. 
11) Die Arbeitsflächen sind einzugrenzen bzw. möglichst auf die bestehenden versiegel-
ten Flächen oder später versiegelte Bereiche zu begrenzen. Eine Inanspruchnahme zu-
sätzlicher Grünflächen ist zu vermeiden.  
12) Die Flächen außerhalb des Baufeldes sind als Tabuflächen abzugrenzen und dürfen 
nicht befahren werden.  
13) Maßnahmen zur Vermeidung und zur Beseitigung von Bodenverdichtungen incl. 
Rückbau sind durchzuführen.  
14) Bei der Verwertung von Oberboden und kulturfähigem Unterboden sind diese entspre-
chend ihrer ursprünglichen Schichtung möglichst verdichtungsfrei wieder einzubauen. 
 
 
 

http://www.lgrb-bw.de/
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2.7 Abwasser 
 Die Reinigung der Modulflächen darf nur mit reinem Wasser erfolgen. Sollten ölgekühlte 

Transformatoren zum Einsatz kommen, müssen diese mit einer Ölauffangwanne ausge-
stattet werden. 

 
2.8 Bahnanlage 
 Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen 

(insbesondere Luft- und Körperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Brems-
stäube, elektrische Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.), die zu Immissionen 
an benachbarter Bebauung führen können. 

 Photovoltaik- bzw. Solaranlagen sind blendfrei zum Bahnbetriebsgelände hin zu gestal-
ten. Sie sind so anzuordnen, dass jegliche Blendwirkung ausgeschlossen ist. Sollte sich 
nach der Inbetriebnahme eine Blendung herausstellen, so sind vom Bauherrn entspre-
chende Abschirmungen anzubringen. 

 Es ist jederzeit zu gewährleisten, dass durch Bau, Bestand und Betrieb der Photovoltaik-
anlage keinerlei negativen Auswirkungen auf die Sicherheit des Eisenbahnbetriebs (z.B. 
Sichteinschränkungen der Triebfahrzeugführer durch z.B. Blendungen, Reflexionen) ent-
stehen können und dass die Lärmemissionen des Schienenverkehrs nicht durch Reflekti-
onseffekte erhöht werden. 

 Die Deutsche Bahn AG sowie die auf der Strecke verkehrenden Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen sind hinsichtlich Staubeinwirkungen durch den Eisenbahnbetrieb (z.B. Bremsab-
rieb) sowie durch Instandhaltungsmaßnahmen (z.B. Schleifrückstände beim Schienen-
schleifen) von allen Forderungen freizustellen. 

 Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass aus Schäden und Beeinträchtigungen der 
Leistungsfähigkeit der Anlage (Schattenwurf usw.), die auf den Bahnbetrieb zurückzufüh-
ren sind, keine Ansprüche gegenüber der DB AG sowie bei den auf der Strecke verkeh-
renden Eisenbahnverkehrsunternehmen geltend gemacht werden können. Bei mit 110 kV 
– Bahnstromleitungen überspannten Anlagen ist die DB bei allen witterungsbedingten Er-
eignissen, z.B. Eisabfall von den Seilen der Hochspannungsleitung, von allen Forderun-
gen freizustellen. 

 Bei Planungen und Baumaßnahmen im Umfeld der Bahnlinie ist die Deutsche Bahn AG 
frühzeitig zu beteiligen, da hier bei der Bauausführung ggf. Bedingungen zur sicheren 
Durchführung des Bau- sowie Bahnbetriebes zu beachten sind. Dies gilt sowohl für eine 
Beteiligung als Angrenzer sowie im Rahmen einer Fachanhörung gemäß Landesbauord-
nung Baden-Württemberg als auch für genehmigungsfreie Bauvorhaben, bei denen die 
Beteiligung direkt durch den Bauherrn zu erfolgen hat. 

 Wir verweisen auf die Sorgfaltspflicht des Bauherrn. Für alle zu Schadensersatz ver-
pflichtenden Ereignisse, welche aus der Vorbereitung, der Bauausführung und dem Be-
trieb des Bauvorhabens abgeleitet werden können und sich auf Betriebsanlagen der Ei-
senbahn auswirken, kann sich eine Haftung des Bauherrn ergeben. 

 
2.9 Denkmalschutz 
 Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde oder Be-

funde entdeckt werden, ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend einer Denkmalschutzbe-
hörde oder der Gemeinde anzuzeigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metall-
teile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, 
auffällige Erdverfärbungen, etc.) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der An-
zeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit 
einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten 
(§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation archäologischer 
Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. Ausfüh-
rende Baufirmen sollten schriftlich in Kenntnis gesetzt werden. 
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Schriftlicher   Teil (Teil   B) Entwurf 
 
2.   Örtliche Bauvorschriften   „Solarpark Heidäcker“ 
 
Gemeinde Boms,    
 

Landkreis Ravensburg 
 
 
Die örtlichen Bauvorschriften bestehen aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Schriftlichen Teil 
(Teil B 2.). Der Geltungsbereich wird durch das entsprechende Planzeichen in der Planzeichnung 
(Teil A) begrenzt.  Lageplan M 1:500 
 
Für die Örtlichen Bauvorschriften gelten: 
 
- Landesbauordnung (LBO) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. April 2022 (BGBI. I S. 674). 

 
In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt: 
 
1. Photovoltaik-Modultische (§ 74 (1) 3 LBO) 
 Verwendet werden dürfen Solarmodule, die auf einem Modultisch mit einer Neigung zwi-

schen 15° und 25° befestigt werden. 
 
 
2.  Fassade (§ 74 (1) 1 LBO) 
 Die Betriebsgebäude (Mittelspannungsschaltanlage, Trafostationen, Speicher, Wechsel-

richterstation mit Traforaum, Schalt-, Mess-, Filter- und Transformatoreinrichtungen) sind 
in landschaftsgerechten Farbtönen zu erstellen, d.h. sie dürfen einen Remissionswert 
(Hellbezugswert) von 70 % nicht überschreiten. 

 
 
3. Stellplatzherstellung und Zufahrten (§ 74 (1) 3 LBO) 
  Zusätzlich erforderliche Stellplatzbereiche sind mit wasserdurchlässigen Materialien, wie 

Rasenpflaster, Pflaster mit breiten Rasenfugen, Schotterrasen, Schotter, wassergebunde-
nen Decken o. ä. zu befestigen.  

 

 
4.  Erdaushub (§ 74 (1) 3 LBO) 

Aufschüttungen und Abgrabungen sowie Erdarbeiten für Kabelverlegungen sind auf ein 
Mindestmaß zu begrenzen. 

 
 
5. Einfriedigungen (§ 74 (1) 3 LBO) 
 Einfriedigungen sind nur als Maschendrahtzäune oder Drahtgitterzäune bis zu einer Höhe 

von maximal 2,50 m inklusive Übersteigschutz zulässig. Der Mindestabstand der Zaunan-
lage ergibt sich je nach Höhe der Anlage aus dem Nachbarrechtsgesetz Baden-Württem-
berg. Sichtfelder sind von Einfriedungen freizuhalten. Die Farbe des Zauns muss grau 
oder dunkelgrün sein. 

 
 
 
 



 „Solarpark Heidäcker“  Seite 8/9 
 1. Bebauungsplan  Schriftlicher Teil (Teil B) 27.07.2022 
 2. Örtliche Bauvorschriften  Entwurf 
 Gemeinde Boms, Landkreis Ravensburg  2-1393 

 
 

■   K Ü N S T E R      S T A D T P L A N U N G 

6. Ordnungswidrigkeiten (§ 75 (3) 2 LBO) 
 Ordnungswidrig im Sinne des § 75 (3) 2 LBO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig ge-

gen folgende Örtliche Bauvorschriften verstößt:  
 

1. Photovoltaik-Modultische 
2.  Fassade 
3. Stellplatzherstellung und Zufahrten  
4.  Erdaushub  
5. Einfriedigungen 

 
 
 
 

Ausgefertigt 
 

Boms, den 27.07.2022    
 
 
 
 
 
 
 

Clemens Künster Peter Wetzel 
Dipl.-Ing. Regierungsbaumeister Bürgermeister 
Freier Architekt + Stadtplaner SRL 
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Schriftlicher   Teil (Teil   B)  
 
1.   Schriftlicher Teil   „Solarpark Heidäcker“ 
 
2.   Örtliche Bauvorschriften   „Solarpark Heidäcker“ 
 
Gemeinde Boms,    
 

Landkreis Ravensburg 
 
Aufstellungsbeschluss 19.01.2022 

- Öffentliche Bekanntmachung 25.01.2022 

- Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 07.02.022 – 07.03.2022 

- Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen  
  Träger öffentlicher Belange 

 
07.02.022 – 07.03.2022 

  
Auslegungsbeschluss 27.07.2022 

  

- Öffentliche Bekanntmachung  

- Öffentliche Auslegung  

  
Satzungsbeschluss 
- Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften   

 
 
Ausgefertigt: 

  
 
Boms, den 

 

Der textliche und zeichnerische Inhalt dieses Bebau-
ungsplanes und der Örtlichen Bauvorschriften stimmen 
mit dem Satzungsbeschluss überein. Das Verfahren 
wurde ordnungsgemäß durchgeführt. 

  

    

  Bürgermeister 
    
Ortsübliche Bekanntmachung   

    
Damit wurde der Bebauungsplan und die Örtlichen 
Bauvorschriften rechtsverbindlich 

 
Boms, den 

  

   
  Bürgermeister 

 

 


